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produktinformationen

lieferantenkreditdeckung

Mit einer Lieferantenkreditdeckung sichert ein deutscher Ex -
porteur eine Forderung mit kurz- oder langfristigem Zahlungs-
ziel aus einem einzelnen Ausfuhrgeschäft ab.

was wird abgesichert?

Die Lieferantenkreditdeckung bietet Schutz vor einem Zahlungs -
ausfall aufgrund 

@ der Nichtzahlung der Forderung innerhalb von 6 Monaten 
nach Fälligkeit (protracted default) 

@ der Insolvenz eines Bestellers

@ staatlicher Maßnahmen und kriegerischer Ereignisse

@ der Nichtkonvertierung/-transferierung von 
Landeswährungs beträgen

@ der Beschlagnahme der Ware aufgrund politischer Umstände

@ der Unmöglichkeit der Vertragserfüllung aufgrund 
politischer Umstände

Es können grundsätzlich auch Forderungen aus dem Verkauf von
Waren mit teilweise ausländischem Ur sprung gedeckt werden.

wer kann eine 

lieferanten kreditdeckung erhalten?

Die Lieferantenkreditdeckung steht jedem deutschen export -

unternehmen zur Verfügung. Darüber hinaus können auch aus -
ländische Handelsunternehmen für die Ausfuhrgeschäfte ihrer
deutschen, im Handelsregister eingetragenen Niederlassungen
eine  Lieferantenkreditdeckung erhalten.

was ist eine lieferantenkreditdeckung?

Bei einem Lieferantenkredit räumt der Exporteur dem ausländi-
schen Besteller ein Zahlungsziel ein und trägt somit die mit diesem
Kredit verbundenen Ri si ken. Dabei wird zwischen kurzfristigen und
mittel-/ langfristigen Kreditgeschäften unterschieden. Kurz fris tige
Lieferantenkreditdeckungen, d. h. für Geschäfte mit einer Kreditlauf-
zeit von maximal 24 Monaten, bietet der Bund in erster Linie zur
Absicherung der Lieferung von Konsumgütern, Rohstoffen, Halb -
fertig waren oder Ersatzteilen an. Lieferantenkreditdeckungen für
mittel- und langfristige Geschäfte mit einer darüber hi naus gehen-
den Kreditlaufzeit sind vor allem im  Investi tions güter- und Anlagen-
bereich anzutreffen. 

Das Gegenstück zum Lieferantenkredit bildet der Bestellerkredit, bei
dem ein Kreditinstitut ein Darlehen an den ausländischen Besteller
herauslegt, mit dem die Forderung des Exporteurs bereits bei Liefe-

rung der Waren bezahlt wird. Der Exporteur kann sich gegen das
dann verbleibende Risiko der Nichtauszahlungen des Finanzkredits
absichern (siehe Produktinformation finanzkreditdeckung).

welche absatzländer kommen in frage?

Im Grundsatz muss der Schuldner bei Verträgen mit Kreditlauf -
zeiten bis zu zwei Jahren allerdings seinen Sitz in einem Land
haben, das nicht der EU oder OECD angehört, da diese Risiken als
„marktfähig“ eingestuft werden. Generell absicherungs fähig sind
Geschäfte in den OECD-Ländern Chile, Israel, Korea, Mexiko und
Türkei. 

für welchen zeitraum besteht 

deckungsschutz?

Der Deckungsschutz beginnt mit der jeweiligen Versendung der
Ware bzw. mit dem Beginn der Leis tung und endet erst mit der voll-
ständigen Erfüllung der gedeckten Forderung. 

Die vorgelagerten Risiken, die zu einem Produktions abbruch in 
der Fertigungsphase führen können, können mit einer Fabrika -
tionsrisikodeckung abgesichert werden (siehe Produktinformation
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Exporteur

ausländ. Besteller

Kreditinstitut
bzw. Forfaitierungsgesellschaft

vertragsbeziehungen bei einem (mittelfristigen) 

lieferantenkredit

ggf. Refinanzierung

Lieferantenkreditdeckung 
des Bundes
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fabrikationsrisikodeckung).

kann die deckung 

für eine refinanzierung genutzt werden?

Die sich aus der Lieferantenkreditdeckung ergebenden Ansprüche
kön nen – zu  sam  men mit der Exportforderung – zu Re  fi  nan  zie -
 rungs zwecken an Kreditinstitute oder For fai tie rungs gesellschaften
ab getreten werden.

was kostet die lieferantenkreditdeckung?

Die Kosten setzen sich aus Bearbeitungsgebühren und der eigent li -
chen Prämie zusammen. Die Bearbeitungsgebühren sind abhängig
von der Größenordnung des Geschäfts. Die Prämie ergibt sich aus
einem bestimmten Prozentsatz des zu de ckenden Auftragswertes.
Dieser Prämiensatz orien tiert sich im Wesentlichen an der Bonität
des Käufers, dem Länderrisiko sowie der Risikolaufzeit. Es fällt  
keine Versicherungssteuer an.

Zur individuellen Berechnung der Prämie steht im Internet ein inter-
aktives Rechentool zur Verfügung. Weitere Informationen enthält 
das verzeichnis der gebühren und entgelte.

wann und wie wird entschädigt?

Die Leistung der Entschädigung setzt die Uneinbringlichkeit der
rechtsbeständigen und fälligen  Forderung aufgrund eines der
gedeckten Risiken voraus. Liegen dem Bund alle erforderlichen
Unter lagen vor, wird die Schadenabrechnung binnen 2 Monaten
aufgestellt. Die Auszahlung der Entschädigungssumme erfolgt dann
innerhalb eines weiteren Monats.

Der Exporteur wird mit einem selbstbehalt am Ausfall beteiligt.
Dieser liegt im Regelfall für die politischen Risiken bei 5 %. Für alle
übrigen Risiken liegt er bei 15%, kann jedoch befristet bis Ende 2013
unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag gegen Zahlung
einer Zusatzprämie auf 5 % reduziert werden.

wie erhalte ich deckungsschutz?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die euler hermes

deutschland ag. 

Für nähere Informationen stehen die Hauptverwaltung in Hamburg
sowie die zahlreichen Außenstellen zur Verfügung. Umfangreiches
Informationsmaterial, Antragsformulare und Allgemeine Bedin -
gungen können auch unter www.agaportal.de eingesehen und
he runtergeladen werden.
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die eckpunkte der lieferantenkreditdeckung

im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche Export- und auslän -
dische Handelsunternehmen 
für die Ausfuhrgeschäfte ihrer
deutschen im Handelsregister
eingetragenen Niederlassungen

Deckungsgegenstand: Forderungen aus grenz -
überschreitenden Liefer- oder
 Leistungsgeschäften

Deckungsfähige 
Absatzgebiete: Grundsatz: alle Länder 

Ausnahme: Exporte bis zwei Jahre
in EU- und OECD-Kernländer 
(d.h. EU-Mitgliedsstaaten, 
Island, Japan, Kanada, 
Neuseeland, Norwegen, Schweiz 
und USA) 

Gedeckte Risiken: Nichtzahlung innerhalb von 
6 Monaten nach Fälligkeit 
(protracted default), 
weitere wirtschaftliche Risiken 
(z. B. Konkurs) sowie politische
Risiken (z. B. Krieg)

Selbstbeteiligung: im Regelfall 5 % bei politischen
Risiken und 15 % bei wirtschaft -
lichen Risiken; befristet bis Ende
2013 kann die Selbstbeteiligung
bei wirtschaftlichen Risiken unter
bestimmten Voraussetzungen 
auf Antrag gegen Zahlung einer
Zusatzprämie auf 5 % reduziert
werden

Bearbeitungsgebühren: Antrags-, ggf. Verlängerungs- 
und Ausfertigungsgebühren in
Abhängigkeit von der Höhe 
des Auftragswerts

Prämie: bestimmter Prozentsatz 
des Auftragswertes 
(siehe Rechentool unter 
www.agaportal.de)
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www.agaportal.de

Euler Hermes Deutschland AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart


